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Amtliches.
BeKanntnrachung

über die Wiederholung der Anzeige der Bestände von
Berbrauchszucker.

Dom 21. September 1915.
... Grund des § 1 Absatz4 der Bekanntmachung
über Berbrauchszucker vom 27. Mai 1915 (Reichs-Ge-
setzbl. S . 308) bestimme ich:

Wer Berbrauchszucker mit Beginn des I . Oktober
1915 im Gewahrsam Hatz ist verpflichtet, die vorhande¬
nen Mengen getrennt nach Arten und Eigentümer unter
Kennung der Eigentümer der Zentral-Einkaufsgesellschaft
v ln ® erIin  anzuzeigen. Zu diesem Zweck haben
Sie Berechtigten, deren Zucker in fremdem Gewahrsam
liegt, den Lagerhaltern nach dem 1. Oktober 1915 un¬
verzüglich, die ihnen zustehenden Mengen anzuzeigen.
Die Anzeigen an die Zentral-Einkaufsgesellschaftm b
H. sind bis zum 10 Oktober 1915 abzusenden. An¬
zeigen über Mengen, die sich mit Beginn des 1. Okto-

au^ Transport befinden, sind unverzüg-
Ilch nach dem Empfang von dem Empfänger zu erstatten.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht
I. auf Mengen, die im Eigentums des Reichs, eines

Bundesstaats oder Elsaß-Lothringens, insbesondere im
Eigentums der Heeresverwaltung oder der Marine¬
verwaltung sowie im Eigentnm eines Kommuual-
verbandes stehen,

2. auf Mengen, die insgesamt weniger als 50 Doppel¬
zentner betragen.

Berlin, den 21. Sepember 1915
Der Reichskanzler

3 21. : “

Redaktion, Druck und Verlag
von Carl Ebner  in Marienberg. JnsertionSgebühr die Zeile oder deren Raum 15 Mg,

Bei Wiederholung Rabatt.

Marienberg , Freitag , den 8. Oktober. 19, 5.

Bekanntmachung
zum Vollzüge der Verordnuilg über die Regelung des Ver¬
kehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915(Reichs-Geseub!. S.
693/. Vom9. September 1915.

10 abf *223UnbeSrat,£)at 9em “k § 6 Abs 2 a : und §
der Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit
Hafer vom 28 Fun i1915 Reichs-Gesetzbl. S . 393) für
die Halter von Zuchtbullen folgendes bestimmt-
1. zu § 6 2 a:

Halter von Zuchtbullen dürfen durchschnittlich für
den Tag und Bullen ein halbes Kilogramm Hafer
verfüttern;
2. zu § 10 Abs. 2 a:
Bei der Enteignung sind jedem Besitzer.Ifür jeden

Zuchtbullen 185 Kilogramm Hafer zu belassen.
Berlin, den 9. September 1915.

Der Reichskanzler.
3 . 21. : Richter.

Bekanntmachung
^reffend Aendenmg der Verordnung vom 28. Juni 1915
über d,e Regelung des Verkehrs mit Hafer(Reichs-Gesetzbl.

S . 393) Vom9. September 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Ge-

etẑ über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt¬
schaftlichen Maßnahmen usw. vom4-August 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
Der § 16 Abs. 2 der Verordnung vom 28. Juni

1915 über die Regelung des Verkehrs mit Hafer (Reichs-
Gesetzbl. S . 393) erhält folgende Fassung:

„Jedoch dürfen die Kommunalverbände von den
zu diesem Ausgleich bestimmten Mengen in besonderen
Fällen unter entsprechender Kürzung der auf Einhufer
oder Zuchtbullen entfallenden Mengen auch an Besitzer
von anderen Spann und Zuchttieren Hafer abgeben und
einzelnen Einhufern oder Zuchtbullen größere Mengen
Hafer zuweisen."

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün¬

digung in Kraft.
Berlin, den 9. September 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.

die näheren Bestimmungen über die Anerkennung und
den Nachweis.

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin, den 20. September 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers-
Delbrück.

Bekanntmachung,
betreffend Ergänzuug der Verordnung vom 26. August
1915 über den Verkehr mit Hülseiifrüchten(Reichs-Gesetzbl.

S . 520). Vom 20. September 1915.
Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Ge-

Ermächtigung des Bundesrats zu wirt¬
schaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914
Reichs-Gesetzbl. S- 357) folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
In der Verordnung über den Verkehr mit Hül¬

senfruchten vom 26. August 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
520) werden folgende Aenderungen vorgenommen:
. .. k. Der § 1 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung:
für Hulsenfruchte, die von Unternehmern landwirtschaft¬
licher Betriebe oder von Händlern mit Saatgut für
Saatzwecke geliefert werden, soweit die Unternehmer
oder die Händler sich nachweislich in den letzten zwei
Iahrcck mit dem Verkauf oder auf Grund von Anbau¬
verträgen (Vermehrungsverträgen) mit der Lieferung
von Hülsenfrüchten zu Saatzwecken befaßt haben. Der
Nachweis ist durch eine behördlich beglaubigte Beschei¬
nigung zu erbringen. Die Landeszentralbehörden be-
stimmen, wer für Ausstellung dieser Bescheinigungen
zuständig ist; *

2. Der § 10 erhält folgenden Zusatz:
Diese Beschränkungen gelten nicht für aberkanntes
Saatgut und Saatgut, das nachweislich zum Gemüse¬
anbau bestimmt ist. Die Landeszentralbehörden erlassen

Lieöe und Leidenschaft.
Roman von O. Elster. 72

Die beiden Herren versanken ivieder in tiefes Schwei¬
gen. Die kleine runde Dame saß mäuschenstill; sie hatte
jedes der Worte der beiden Herren deutlich verstanden.

Jetzt hielt der Wagen vor dem Hotel. Der Portier und
ein Kellnerst ürzten an den Wagenschlag und rissen ihn auf.

„Ich möchie ein Zimmer mit zwei Betten haben,"
sagte Herr von Kattenberg. „Besorgen Sie niir außer¬
dem auch noch etwas kalten Aufschnitt, eine Tasse Tee
und eine Flasche guten Rotwein auf das Zimmer."

„Sehr wohl, mein Herr. Bitte, mir zu folgen."
Die kleine, runde, tief verschleierte Dame stand schüch¬

tern im Hintergründe des Korridors. Jetzt trat sie an den
Kellner heran und sprach leise: „Bitte, führen Sie mich
auf das Zimmer des Fräulein Dankelmann, die Dame
erivartet mich."

„Jean, " rief der Kellner einein anderen Kellnerjungen
z», der schläfrig in der Tür des Eßzimmers stand, „führe
die Dame nach Nummer 56 zu Fräulein Dankelmann!

Wenn ich die Herren jetzt bitten dürfte!"-
Walter war bereits einige Stufen der Treppe em¬

porgestiegen, er hörte jedoch die letzten Worte des Kell¬
ners und verstand den Namen Hedivigs. Aufgeregt fragte

de,, Kellner: „Habeich recht gehört, logiert hierein
Fräulein Dankelmann?"

„Ja , mein Herr, die Dame ist heute Morgen gekommen,
Ke erwartete eine Verwandte, welche soeben eingetroffen ist.
DieDamen logieren Nummer 56, ich muß denHerren Num-
n>er 55 geben, das einzige freie Zimmermit zwei Betten."

Walters Herz pochte in erregten Schlägen. Also hier-
M hatte sich Hedwig geflüchtet? Sie weilte in nächster
'iahe, und doch vermochte er nicht, zu ihr zu eilen. Aber
wer war die kleine Dame, welchezu ihrgekommen war?
aufmerksam blickte er die Treppe hinab welche jetzt die
Keinde Dame langsam emporstieg.

Esnss

0. Ein Ausruf der Ueberraschuug entschlüpfte seinen
Lippen. Mein Gott, wie hatte er so blind sein können
Das war ja Fräulein Lydia Pommerelleu. die iviirdiae
Schuloorsteherin, einst die Beschützerin ihrer jungen Liebe.
Also war Hedwig auf denselben Nednnken gekommen
wie er, und hatte sich unter den Schutz der ehreniver-
ten, kleinen Dame gestellt! Das beruhigte Walter eini¬
germaßen.Wußte er doch letzt Hedivig in sicherem Schutz

Aufgeregt ging Walter im Zimmer auf und ab. wäh-
Ür w 1 ^, ater  scheinbar in großer Gemütsruhe, das
kalte Abendbrot verzehrte. Als der alte Herr fertig ae-
gessen hatte, trank er eiir Glas Rotwein auf einen Kilo aus
wischte sich mit der Serviette sorgfältig den weißen Schnurr¬
bart ab, lehnte sich in den Sessel zurück und sprach- So
ich bin bereit. Dich zu hören. Was hast Dumir zu sagen?" '

Walters Gedanken weilten bei Hedwig,er dachte kaum
noch an seine eigene Lage, sein Weg schien ihm ganz
deutlich vorgezeichnet. j a a
v sprach er mit erregter Stimme, „verzeihe,
daß ich Dir den Schmerz bereiten mußte. Aber es muß
ein Ende gemacht werden, so geht es nicht weiter "

„Allerdings, mein Sohn," entgegnete der alte Herr
„so geht es nicht weiter! Du wirft mir zugestehen daß
ich Dir gegenüber ein sehr nachsichtiger Vater gewesen
bin. Ich habe Dir Deine tollen Streiche nicht nachgetra¬
gen, ich habe, so gut ich konnte, Deine Schulden ge¬
deckt. ,ch bin auch jetzt nochmals bereit, Deine Schul¬
den zu tilgen, aber unter zwei Bedingungen."

„Welche sind es, Vater?"
«Daß Du auf die törichte Heirat mit der Französin

verzichtest, daß Du sofort Deinen Abschied nimmst und
.nach Amerika verschwindest."

„Vater—"
Der alte Herr hatte sich erhoben und stand in seiner

ganzen Größe aufgerichtet vor seinem Sohne So starr
und streng ihn hatte Waller noch niemals gesehen.

«Für Dich ist kein Platz mehr hier in Deutschland"
fuhr Herr von Kattenberg fort. „Deine törichte Leiden-

Bekanntmachung
betreffend Bestandserhebung von tierischen und pflanz-

lichen Spinnstoffen
(Wolle, Baumwolle, Flachs, Ramie, Hanf, Jute. Seide)
und daraus hergestellten Web-, Wirk- und Strickgarnen.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Gesetzes
über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 bzw. auf Grund
°^ ^bay°rischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. November
1812 hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
oatz jede Uebertretung — worunter auch verspätete oder unvoll-
ständige Meldung fällt —, soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach § 5*) der Bekannt¬
machung über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 54) bestraft wird.

8 l.
_v or Inkrafttreten.

. .. . •0le  Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit der Ver¬
kündung am 28. September 1915 in Kraft.

Durch das Inkrafttreten dieser Bekanntmachung werden die
Bestimmungender Bekanntmachungen W.  I . 1/6. 15. K. R. 91.
betr. Bestandserhebungunversponnsner Schafwollen, w . I . 621/7.
15. K. R. A., betr. Bestandserhebung von Vastfaserrohstoffenusw.,
und W. II . 384/7. K. R. 21., betr. Bestandserhebung für Baum¬
wolle und Baumwollerzeugniffe, insoweit aufgehoben, als sie die
regelmäßig wiederkehrenden Vestandserhebungen betreffen

8 2.
. . Meldepflicht.
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen usw

(meldepfllchtigen Personen) unterliegen hinsichtlich der von dieser
Bekanntmachungbetroffenen Gegenstände (meldepflichtige Gegen¬
stände) einer monatlichen Meldepflicht.

m . Meldcpflichtige Gegenstände.
Meldepflichtig sind sämtliche unverarbeitete und in Verarbei-

befindliche Vorräte der nachstehenden näher bezeichneten
tierischen und pflanzlichen Spinnstoffe und alle aus diesen tieri chen
und pflanzlichen Spinnstoffen hergestellten Webgarne , Wirkgarne
und Strickgarne, und zwar in der in den amtlichen Meldescheinen
vorgesehenen Einteilung:

A) Unversponnene Schafwollen.
(Ungewaschene Wollen, gewaschene,
karbonisierte, gefärbte Wollen, Kamm¬
zug, Kämmlinge, Wollabgänge mit
Ausnahme von Kunstwollen).

. . , *) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte , die ver-
schwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefänq-
ms bis zu sechs Monaten bestraft.

emsnmmxi

Meldeschein 1

kfiaft für die Französin, die Feindin unseres Vater!an-
des zeigt mir, daß Du an der Grenze angekvnunen bist
ein Schutt nach, und Du bist ein Ehrloser" '

„Snter fo höre mich doch nur ! Ich habe gar nicht
mehr die Absicht, mich mit Madaine de Belant zn ver-
bu.den, sie ist überhaupt nicht mehr hier, sie ist ab. e-reist, nachdem sie mir geschrieben." 1
_ „Und Dir einen Korb erteilt hat? Die Dame scheint
Charakter zn besitzen. Wie gut, dann wäre die eine Be-

erfüllt, Du hast nur noch Dein Wart zu ge¬ben, daß Du die ziveite erfüllen ivillst." 3 U
. gebe Dir mein Wort. Vater. Hoffentlich verbie¬
test Du mir aber die Rückkehr nach Deutschland nicht."

„Weiin Du ein Mann, ein charakterfester Mann in der
harten Schule des Lebens geworden bist, magst Du zurück-
^En .Doch, was wolltest Du noch hierin Deutschland Dtt-

" Vater!""^ ' Üa§  Durin Begriffe standest, zu verraten?"
^,„ "W . Erde es als Verrat betrachtet haben, wenn

mit jener  Frau vermählt hättest. Doch das
Schlimmste ist, Gatt sei Dank, noch abgeioeiidet. Fy
werde morgen mit Deinem Oberst sprechen, daß er Dir
wenigstens einen ehrenvollen Abschied zugesteht."

In Walters Herzen quoll ein heftiger Schmerz em-
po - Er stand oor seinem Vater, der ihn mir eine? sich",
^ " kühlen Verachtung und einem Mißtrauen bebäa-
dette, das ihn auf das tiefste kränkte. Und doch toaii e
mochtêes JX ? i e3euÜbet  heftig werde,? er ver'-nicht, denn er gedachte der Liebe nnü fllach-

k’fr em  Skter ihm stets gezeigt, er dachte daran
welche schwere Sorgen er seinem Barer gemacku haue'

er stukte das Haupt, leise sprechend-' Du fmem>
Dtbinung von mir zu haben' Du hast vie.-

Ulcht ein Recht dazu, aber. Vater, ich verspreche Dir daß
Du d-cemst doch erkennen sollst, daß Dein Solm nicht
schlecht war, daß er leichtsinnig handeln konnte aoer
des verstießt" die Ehre seines Namens und seines Sran.1 211 .19



B) Webgarne , Trikotgarne , Wirkgarne
und Strickgarne aus Wolle und
Wollabgängen mit und ohne Beimi¬
schung anderer tierischer oder pflanz¬
licher Spinnstoffe , einfach oder ge¬
zwirnt.

2 . A) Rohbaumwolle und Vaumwollabfälle.
(Linters und Kunstbaumwolle ausge¬
schlossen.) Wegen der Meldepflicht
von Baumwoll -Lumpen und neuen
baumwollenen Stoffabfällen wird auf
die Bekanntmachung Nr . W . II.
285/5 . 15. K. R 91., betr. Bestands¬
erhebung und Beschlagnahme für alte
Baumwoll -Lumpen und neue baum¬
wollene Stoffabfälle verwiesen.

B) Webgarne , Trikotgarne , Wirkgarne,
Strickgarne ganz oder vorwiegend aus
Baumwolle , einfach oder gezwirnt.

3. A . Bastfaserrohstoffe, im Stroh (unge¬
rüstet und geröstet), geknickt, ge¬
schwungen, gebrochen, gehechelt und
als Werg oder spinnfähiger Abfall.

B) Webgarne und Zwirne , ganz oder
teilweise aus Bastfasern hergestellt.

4 . a ) Rohe unversponnene Bourette -Seide
(Seidenabfälle ).

B) Rohe Bourette -Webgarne.
_ , nb nicht nur die frei erworbenen, sondern

auch die von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlichen Kriegs¬
ministeriums zugewiesenen Bestände.

Vorräte , die durch Verfügung der Militärbehörden bereits
beschlagnahmt worden sind, unterliegen ebenfalls der Meldepflicht.
In diesem Falle ist im Meldeschein zu vermerken, daß und durch
welche Stelle eine Beschlagnahme erfolgt ist.

Eine Meldepflicht besteht nur, wenn die Gesamtvorräte einer
meldepflichtigen Person mindestens betragen bei

1. Wolle (auf gewaschenes Gewicht berechnet) oder Garnen vor¬
wiegend aus Wolle 100 kg.

2. Baumwolle oder Garne, vorwiegend aus Baumwolle , 300 kg.
3. Bastfasern,

a) 100 kg ausgearbeitete Rohstoffe oder Barne oder
b) 500 kg Faserstroh.

4. Bourette -Seide (Seidenabfällen ) oder Bourette -Webgarnen
25 kg.
Soweit Gewicht noch nicht festzustellen, ist Schätzung zulässig.

Im Meldeschein ist dann anzugeben , daß es sich um Schätzung
handelt.

In Verarbeitung befindliche Garne sind nicht zu melden.
Ferner find nicht meldepflichtig Nähgarne , Nähzwirne , Maschinen¬
zwirne , Stick- und Häkelgarne.

Wolle auf dem Fell und ungeschnittenes Bastfaserstroh auf
dem Felde ist nicht zu melden.

8 4.
MeldepflichtigePersonen usw.

Jur Meldung verpflichtet sind alle Handel- oder gewerbetrei¬
benden natürlichen oder juristischen Personen sowie Gesellschaften,
ferner alle Wirtschaftsbetriebe, Kommunen, öffentlich rechtlichen
Körperschaften und Verbände , die meldepflichtige Gegenstände
(§ 3) in Eigentum oder Gewahrsam haben oder bei denen sich
solche unter Zollaufsicht befinden.

Vorräte , die sich am Stichtage (§ 5) nicht im Gewahrsam
des Eigentümers befinden, sind sowohl von dem Eigentümer , als
auch von demjenigen zu melden der sie zu dieser Zeit im Gewahr¬
sam hat (Lagerhalter usw.). Die Lagerhalter sind verpflichtet,
auch die für Rechnung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung eingelagerten
Bestände zu melden.

Die nach dem Stichtage eintreffenden, vor dem Stichtage
aber schon abgesandten Vorräte sind nur vom Empfänger zu
melden.

Ist über eine Lieferung eine Meinungsverschiedenheit vorhan¬
den oder ein Reichsstreit anhängig , so ist neben demjenigen, der
die Ware im Gewahrsam hat , derjenige zur Meldung verpflichtet,
der sie einem Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines
anderen übergeben hat.

8 S.
Stichtag und Meldefrist.

Maßgebend für die Meldepflicht sind die bei Beginn des 1.
Tages eines jeden Monats (Stichtag ) tatsächlich vorhandenen Be¬
stände. Die Bestände sind in gleicher Weise alle Monate , späte¬
stens bis zum 10. Tage des betr. Monats (Meldefrist ) zu melden.

Erstmalig ist also Meldung über die bei Beginn des ersten
Oktober 1915 vorhandenen Bestände spätestens bis zum 10. Okto¬
ber 1915 an das Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung
des Königlichen Kriegsministeriums, Berlin SW . 48, Verl . Hede-
mannstraße 11, zu erstatten.

8 6.
Meldescheine.

Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Meldescheinen
(nicht durch Brief ) zu erfolgen.

Für die Meldungen sind vier Arten von Meldescheinen bei
den örtlich zuständigen amtlichen Vertretungen des Handels
(Handelskammern usw.) erhältlich, und zwar:

für Wolle und Garne vorwiegend aus
Wolle,

für Baumwolle und Garne vorwiegend
aus Baumwolle,

für Bastfasern und Barne vorwiegend aus
Bastfasern,

für Seidenabfälle und Bourettegarne.

Die Anforderung hat auf einer Postkarte (nicht mit Brief)
zu erfolgen, die nichts anderes enthalten darf , als die kurze An¬
forderung der gewünschten Meldescheine, die deutliche Unterschrift
mit genauer Adresse und Firmenstempel.

Sämtliche in den Meldescheinen gestellten Fragen sind genau
zu beantworten.

Weitere Mitteilungen dürfen die Meldescheine nicht enthalten;
auch dürfen bei Einsendung der Meldescheine andere Mitteilungen
demselben Briefumschläge nicht beigefügt werden.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines und des¬
selben Eigentümers oder die Bestände einer und derselben Lager¬
stelle gemeldet werden.

Die Meldescheine sind ordnungsgemäß frankiert an das Web-
stoffmeldeamtder Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlichen Kriegs¬
ministeriums, Berlin , SW . 48, Verl . Hedemannstraße 11, einzu¬
senden. Auf die Vorderseite der zur Uebersendung von Melde¬
scheinen benutzten Briefumschläge ist, je nach dem Inhalt der Ver¬
merk zu setzen: „Enthält Meldeschein für Wolle , Baumwolle,
Bastfasern oder Seide ".

8 7.
Muster.

Muster der gemeldeten Vorräte sind nur auf besonderes Ver¬
langen dem Webstoffmeldeamt zu übersenden.

8 8.
Layerbuch.

Jeder Meldepflichtige hat etn Lagerbuch zu führen, aus dem
jede Aenderung der Vorratsmengen meldepflichtiger Gegenstände
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Melde¬
pflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt , braucht er kein
besonderes Lagerbuch einzurichten.

Beauftragten der Polizei - oder Militärbehörden ist jederzeit
die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der Vorrats¬

räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegenstände zu ver¬
muten sind.

8 9-
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , welche diese Bekanntmachung
betreffen, sind an das Webstoffmeldeamt zu richten.

Zur schnelleren Bearbeitung und Erledigung sind für Wolle,
für Baumwolle , für Bastfasern und für Seide getrennte Schreiben
erforderlich. Die Schreiben müssen auf dem Briefumschlag sowie
am Kopfe des Briefes einen Hinweis tragen , ob sie Wolle , Baum¬
wolle , Bastfasern oder Seide betreffen.

Anfragen , die Herstellungs - oder Bearbeitungsverbote vor¬
stehender Spinnstoffe betreffen, sind unmittelbar an die Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,
Berlin SW . 48 - nicht an das Webstoffmeldeamt — zu richten.

Frankfurt (Main ), 28 . September 1915.

XVIII. Armeekorps. Stellv . Generalkommando.
I .-Nr. K. A. 8071.

Marienberg, den 5. Oktober 1915.
Verzeichnis

der erteilten Jagdscheine im Monat September.
a. Iahresjagdscheine.

Trippen Anton, Kaufmann, Solingen,
Riemann Karl, Amtsbaumeister, Elberfeld,
Dörner, Bürgermeister, Müschenbach,
Dörner Wilhelm, Müschenbach,
Busley, Lehrer, Langenhahn,
Giehl Ernst, Jagdaufseher, Neunkhausen,
Schultz Otto, Kaufmann, Hachenburg,
Kuth, Bürgermeistera. D , Köln,
Graebner Richard, Hamm,
Quos P . I ., Buchdruckereibesitzer, Köln,
Seiler Theodor, Geldern,
Thon, Apotheker, Hachenburg,
Meuer Karl, Altklosterhof,
Strüdter Otto, Frankfurt a. M,
Sauermann Gustav, Barmen,
Fein Ehristian, Langenhahn.

b. Tagesjagdscheine.
Guterding Ehristian, z. gt . Erbach.

c . Unentgeltliche Jagdscheine.
Unverzagt, Kgl. Förster, Hachenburg,
Germann, Gemeindeförster, Kirburg.

Der Königliche Landrat.
3. B . : Winter.

Marienberg, den 8. Oktober 1915
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Ich mache auf die im Kreisblatt Nr. 80 abge¬

druckte Derordnung des Bundesrats sowie die Aus-
führungsanweisung hierzu aufmerksam und ersuche Sie
durch wiederholte ortsübliche Bekanntmachung auf die
gemäß§ 2 und3 der Bundesratsverordnung bestehende
Anzeigepflicht hinzuweisen. Die zu den Anzeigen erfor¬
derlichen Formulare habe ich Ihnen heute zugehen lassen.
Weiter erforderliche Formulare sind bei mir anzufordern.
Die ausgefüllten Anzeigeformulare sind spätestens bis
zum 10. d. Mts. an Sie einzuliefern und Ihrerseits
gesammelt bis zum 12 d. Mts an mich einzusenden.
Ich mache noch besonders darauf aufmerksam, daß sich
die Anzeigepflicht nicht aus die im § 1 unter Nr. 1, 2,
4 - 7, aufgeführten Arten und Mengen erstreckt und
Mengen unter 1 Doppelzentner von jeder Art nicht
anzuzeigen sind.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Oberwestermaldkreises.

I . V : Winter.

Bekanntmachung.
Nachdem mir durch Ministerialerlaß vom 3. Sep¬

tember 1915 Nr. I B I b 3038 die Verwaltung der
Königlichen Kommission für die Güterkonsolidation im
Regierungsbezirk Wiesbaden Hierselbst übertragen ist,
habe ich mit dem heutigen Tage die Dienstgeschäfte
übernommen.

Dillenburg, den 25. September 1915.
Der Königliche Spezialkommissar

gez: Burhenne, Oekonomierat.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 5. Oktbr. (W. T. B. Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Englische Handgranatenangriffeauf das Werk nörd¬
lich von Loos wurden wieder abgewiesen. Bei den
vergeblichen Angriffen auf dieses Werk haben die Eng¬
länder außer den sonstigen sehr beträchtlichen Verlusten
an Toten und Verwundeten über 80 Gefangene und
zwei Minenwerfer in unserer Hand gelassen.

Das von den Franzosen an der Höhe nordwestlich
Givenchy besetzte Grabenstück ist gestern zurückerobert,
vier französische Maschinengewehre wurden dabei erbeutet.

In der Champagne, lag stärkeres feindliches Artil¬
leriefeuer auf der Stellung nordwestlich von Souain, wo
auch Angriffsabsichtenbeim Feinde erkennbar waren.
Unsere Artilleriefeuer verhinderten ein feindliches Vor¬
gehen.

Bei Dauquois kamen wir mit Minensprengungen
dem Feinde zuvor, zahlreiche feindliche Minenstollen
wurden abgequetscht.

Feindliche Flieger bewarfen den Ort Biache St.
Vast nordöstlich Arras mit Bomben, ein Einwohner
wurde getötet, sonst entstand kein Schaden.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Nach ihren Niederlagen am 3. Oktober haben die

Russen gestern die Angriffe gegen unsere Stellungen nur
mit schwachen Abteilungen wiederholt; sie wurdenlleichj
abgewiesen.

Bei den andern Heeresgruppen hat sich nichts er¬
eigne!.

Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 6. Okt. (W. T. B. Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

An der Höhe nordöstlich Neuville wurde ein franzö¬
sischer Handgranatenangriff abgewiesen. In der Cham¬
pagne versuchten die Franzosen auch gestern auf der
bisherigen Angriffsfront die Offensive aufzunehmen.
Mit starkem Artilleriefeuer, das sich Nachmiltags zu
größter Heftigkeit steigerte, glaubte der Feind unsere
Stellungen für den allgemein beabsichtigten Angriff sturm¬
reif machen zu können, während er auf der ganzen
Front seine Angrifftruppen bereitstellte. Unter unserem
aus der feindlichen Ausgangsstellung liegende Artillerie-
feuer gelang es den Franzosen nur an einigen Stellen
ihre Truppen zum Angriff vorzubringen und wo sie stürm¬
ten, wurden sie wieder unter schweren Verlusten zurück¬
geworfen. So brachen die an der Straße Somme- Py
- Souain mehrfach wiederholten Sturmangriffegänzlich
zusammen. Auch nördlich und nordöstlich der Beau se
jour Ferme und nordwestlich von Ville sur Tourbe waren
die Angriffe völlig erfolglos. In .dem englischen Bericht
vom 1. Oktober 1915 wird behauptet, daß die Engländer
im Lustkampfe die Oberhand über unsere Flieger ge¬
wonnen hätten. Hierüber gibt folgende Zusammenstell¬
ung den besten Ausschluß. Im Monat September sind
an deutschen Flugzeugen verloren gegangen: Im Lust¬
kampfe3, vermißt2, durch Abschuß von der Erde aus
2, im ganzen7 Flugzeuge. Fm gleichen Zeitpunkte
verloren unsere Gegner im Luftkampfe Engländer 4,
Franzosen 11, durch Abschuß von der Erde aus, 1 Eng¬
länder4 Franzosen, durch Landung in und hinter unfern
Linien3 Engländer7 Franzosen, zusammen8 Engländer
22 Franzosen, im ganzen 30 Flugzeuge.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.

Der Feind hat gestern zwischen Dryswjaty See und
Krewo erneut die größeren Angriffe angesetzt. Sie sind
abgeschlagen oder im Feuer zusammengebrochen. An¬
fangserfolge erzielte der Feind bei Kosjany und hart
südlich des Wiszniew-Sees. Durch Gegenangriffe wurde
die Lage für uns unter schweren Verlusten für den Feind
wieder hergestellt.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern und Mackensen.
Die Lage ist unverändert.

Heeresgruppe des General von Linsingen.
In der Gegend westlich von Czartorysk haben sich

Kämpfe entwickelt.
Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 7. Oktbr. (W. T. B. Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Die französische Offensive in der Champagne nahm
ihren Fortgang. Nach starkem nach und nach bis zur
äußersten Heftigkeit sich steigerndem Artilleriefeuer setzten
gestern mit Tagesgrauen die Angriffe wieder ein. Nord¬
westlich Souain brachen unter schweren Verlusten und
Einbuße von 2 Offizieren und 180 Mann an Gefan¬
genen 6 Massenangriffe der Franzosen zusammen.
Westlich der Straße Somme Py Souain in Richtung
St. Marie konnten Teile von 2 neu eingetroffenen
Divisionen an einer Stelle über unsere vorderste Linie
Vordringen. Durch sofort angesetzten Gegenangriff wurde
Ser Feind wieder hinausgeworfen. 12 Offiziere 29
Unteroffiziere 550 Mann blieben als Gefangene in
unserer Hand. Zwei Maschinengewehre wurden erbeutet.
Oestlich der genannten Straße konnte der Feind bei
seinen Massenangriffen keine nennenswerten Erfolge er¬
zielen. Gegen ein kleines Grabenstück östlich des Nava-
ringehöftes, in dem er sich halten konnte, ist der Ge¬
genangriff im Gange. Nur bei und nördlich Tahure
gelang es dem Feinde nach hin und her wogenden
Gefechten etwa 800 Meter Raum zu gewinnen. Der
Angriff kam durch unseren Gegenangriff zum Stehen.
Die Versuche des Feindes, die Stellung nördlich und
nordöstlich des Beau se jour Gehöftes zu durchbrechen,
scheiterten gänzlich. Wo der Feind bis in unsere Grä¬
ben vorstoßen konnte, wurde er niedergemacht oder ge¬
fangen genommen. Die Stellung ist restlos in unserem
Besitz. 3 Offiziere 800 Mann wurden als Gefangene
abgeführt, 3 Maschinengewehre wurden dem Feinde
abgenommen. Bei einem heftigen aber erfolglosen An¬
griff in den Morgenstunden gegen die Briquetery-Stel-
lung nordwestlich von Ville sur Tourbe folgten im
Laufe des Tages schwächere Vorstöße, die abgewiesen,
oder durch Artilleriefeuer im Keime erstickt wurden.
Nördlich von Arras fanden einige bedeutungslose Hand¬
granatenangriffe statt. Im Aisnetale bei Sapigneul
mißglückte ein schwächlicher französischer Uebersall bei
einem vorspringenden Grabenstück.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.

Vor Dünaburg drangen unsere Truppen in 5 km
Breite in die feindliche Stellung ein. Südlich des Drys-
wjaty-Sees ist der Feind weiter zurückgedrängt. Eine
attackierende russische Kavalleriebrigade wurde zusam¬
mengeschossen. Zwischen dem Bowinskoy-See und der
Gegend von Smorgon wiederholten die Rüssen ihre ver¬
lustreichen Durchbruchsversuche, die ohne Ausnahme
zum Teil nach Nahkämpfen gescheitert sind. Es sind
11 Offiziere 1300 Mann zu Gefangenen gemacht.
Bei Raggasem an der Rigabucht wurde ein russische
Torpedoboot durch unsere Strandbätterien schwer be¬
schädigt.
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Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold
von Bayern.

Nichts Neues.
Heeresgruppe des Generals v. Linfingen

In den Kämpfen bei Czartorysk ist der Feind aus
den Waldungen westlich dieses Ortes geworfen.

Balkan-Kriegsschauplatz.
- . Deutsche und österreichisch-ungarische Truppen haben

die Drina, die Save und Donau an mehreren Stellen
überschritten und auf dem östlichen Drina- und südlichen
Save- und Donau-Ufer festen Fuß gefaßt

Oberste Heeresleitung.
Die Frage der Wehrpflicht in England.

London. 7. Oktbr. Die Arbeiterpartei Englands,
von der eine Anzahl Führer, wie bereits bekannt, die
Regierung unter jeder Bedingung unterstützen will und
die nun offenbar, nachdem Kitchener und Äsquith auf
der Bertreteroersammlung der Organisation geredet haben
ihre Unterstützung um so lebhafter fortgesetzt, hat ein
Manifest für die Truppenerwerbung verbreitet. Es wird
darin gesagt, daß Deutschlands wohlbereiteter Angriff
in den 16 Monaten des Krieges deutsche Truppen nach
Belgien, Frankreich, Polen, der Türkei und den Balkan¬
staaten gebracht habe und daß Deutschland sicherlich be¬
reit sei, jedes Land in den Konflikt einzubeziehen, wenn
dies zur Erreichung seiner Zwecke nötig sei. Es wird
ferner ausgeführt, daß es nötig fei, wöchentlich 30 000
Rekruten Zusammenzubringen, um die Heere in der ge¬
nügenden Stärke zu erhalten und um einen derartigen
Sieg zu erringen, daß die Frucht von der deutschen Ge¬
waltherrschaft, die Deutschland ihr auferlegen will, befreit
werde. „Wir wissen" heißt es in dem Bericht, „daß
eine Niederlage für uns nicht allein den Derlust unseres
moralischen Uebergewichts als Nation, sondern auch die
Sicherheit bringen wird, daß der Kampf nach einigen
Jahren wieder ausgenommen werden muß, doch vor allen
Dingen daß uns der Verlust unserer persönlichen Frei¬
heiten und Rechte, die wir nach jahrhundertelangen Mühen
erobert haben, droht, wenn wir nicht siegen. Es folgt
daraus die 'Aufforderung, als freiwillige zu den Waffen
zu gehen.

Der Tag der Vergeltung.
Sofia, 5. Oktbr. (W. T. B. Nichtamtlich.) Mel¬

dung des Wiener K. K Telegr.-Korr-Bur. Der Vize¬
präsident der Sobranje, Momtschilow, schreibt-in der
„Kambana" : Als Bulgarien vor zwei Jahren bereits
erniedrigt, von allen Seiten überfallen, von den Franzosen
und Russen beschimpft ward und nicht wußte, wo Rettung
suchen, damals glaubte niemand, daß Gottes Gerechtig¬
keit so nahe liege und der Tag der schrecklichen Ver¬
geltung so bald kämmen würde. Dieser Tag ist gekommen,
wo der tückische serbische Erbfeind vertrieben werden
muß, damit Bulgarien frei und von niemanden behindert,
sich ruhig entwickeln kann. Jetzt oder nie muß Bul¬
garien groß und mächtig werden zum Schrecken seiner
Feinde, wo immer sie auftauchen, jetzt oder nie muß
jeder seine Bürgerpflicht erfüllen, damit das große natio¬
nale Ideal aller Bulgaren erreicht werde.

Die bulgarische Antwortnote.
Paris , 7- Oktbr . Havas meldet aus Sofia : Ein

Tommunique gibt bekannt, daß die bulgarische Note
den Vertretern Frankreichs, Englands und Rußlands
überreicht worden sei. Sie erklärt das Wesen der be¬
waffneten Neutralität Bulgariens und weist die Anschuldi¬
gung bezüglich der angeblichen Anwesenheit deutscher
und östereichisch-ukgarischer Offiziere in der bulgarischen
Armee zurück. Die bulgarische Regierung beabsichtigt
die Veröffentlichung eines Grünbuches über ihre Ver¬
handlungen mit dem Vierverband.

Petersburg, 6. Okt. (WTB). Ueber Kopenhagen.
Nach einer Meldung der Petersburger Telegraphen-
Agentur aus Sofia vom 5. Oktober ist die Antwort der
bulgarischen Regierung auf das russische Ultimatum dem
russischen Gesandten um 2 Uhr 40 Minuten nachmittags
übergeben worden. Da ihr Inhalt unbefriedigend war,
hat der russische Gesandte dem bulgarischen Minister¬
präsidenten den Abbruch der diplomatischen Beziehungen
notifiziert. Der Schutz der Interessen der russischen
Untertanen ist dem Kgl. niederländischen Geschäftsträgeranvertraut worden.

mit Rotwein als durchaus unerläßlich zur Verhütung
der Seuchengefahren und zur Erhaltung der Schlagfer-
tlgkeit jener hervorragend tapferen Verbände, deren
beispiellos große Erfolge gegenwärtig unsere Herzen
hoher schlagen lassen. Die Depots der Westfront und
die Lazarette in den Etappengebieten bitten besonders
um Ueberlassung von Büchern& Zeitschriften, um unseren
Braven in den Schützengräben die Zeit der langwierigen
Stellungskämpfe, unseren Verwundeten die Zeit der
Schmerzen und Heilung zu verkürzen. Auch in allen
übrigen Gegenständen, die der Tapfere vor dem Feind
notwendig hat, besteht fortwährend steigender Bedarf,
wie Wäschestücke: Hemden, Strümpfe usw. Im Hin¬
blick auf den kommenden Winter, alle Wollsachen,
Kopf- und Brustschützer, Leibbinden usw. Genußmittel:
Tabak, Zigarren usw. Nahrungsmittel: gute Konserven
usw. Gebrauchsgegenstände: Taschenmesser, Bestecke
Taschenlampen, Kerzen usw. Wir bitten um Zuwen¬
dungen durch die örtliche Sammelstelle des Zweigver-
eins vom Roten Kreuz und des Vaterländischen Frauen-
Vereins Marienberg. Denn nur wenn wir alle Kräfte
zusammenfassen, durchhalten, auch auf dem Gebiet der
Liebestätigkeit für die kämpfenden Truppen nie und
nimmer erlahmen, wird uns der ganze Sieg und die
Wiederkehr des gesicherten Friedens zuteil werden.

— In der Vaterländischen Verlags- und Kunstanstalt
in Berlin SW . 61, Iohanniterstraße4/5 ist der „Schwarz-
Weiß-Rot-Kalender für das Jahr 1916 erschienen. Von
echt vaterländischem Geiste getragen und fest aus christ¬
licher Grundlage fußend sucht er zu rechter Wertung

Ackerlandes und der sozialen Erungenschaften des
deutschen Volkes anzuleiten, das Verständnis für die
materiellen und idealen Bedürfnisse unseres Volkes in
Stadt und Land zu mehren und das vaterländische und
monarchische Gefühl zu stärken. Im übrigen ist der
Kalender durchaus volkstümlich gehalten. Er behandelt
in trefflichen Erzählungen, Aufsätzen usw alles, was in
dieser schweren Kriegszeit unserer aller Herzen bewegt.
Der einzelne Kalender kostet 10 Pfq . Bei Abnahme
von 50 Stück ab 8 Pfg . und von 100 Stück ab je 7
Pfg . Bei größeren Bezügen ist der Verlag bereit, ein
Märkteverzeichnis gegen Erstattung der Druckkosten
mitzuliefern. Mit Rücksicht auf den billigen Preis wird
jedermann die Anschaffung leicht ermöglicht.

Roßbach, 6. Okt. Die hiesige Pfarrstelle, die seit
mehr als Jahresfrist verwaist war, ist mit dem I. Oktober
d. I . neu besetzt worden. Am vergangenen Sonntag
fand durch Herrn Dekan Keller die Einführung des
neuen Pfarrers , Herrn Fritz Hopf aus Herborn, statt

^ Auf Grund der außerordentlich günstigen Er¬
fahrungen, die in dem gegenwärtigen Krieg mit der
feldgrauen Uniform gemacht worden sind, ist die Ein¬
führung des Feldgrau auch für die Friedensuniform
beschlossen worden, wohl die durchgreifendste Aenderung
m der Ausstattung unseres Heeres, die seine Geschichte
ausweist.

m derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen.
Ist die Invalidität der Witwe dauernd, so beginnt die
Witwenrente sofort. Ist aber in absehbarer Zeit Wieder¬
herstellung der Erwerbsfähigkeit zu erwarten, so be¬
ginnt die Witwenrente in der Regel erst dann wenn
die Invalidität ununterbrochen 26 Wochen hindurch be¬
standen hat. '

b) Waisenrente erhalten nach dem Tode des ver¬
sicherten Vaters seine ehelichen Kinder unter 15 Jahren
ohne Ruchsicht darauf, ob sie bedürftig sind oder nicht
auch wenn die Mutter noch lebt. *Die verwitwete Mutter
ist nach dem Tode ihres Mannes regelmäßig Inhaberin
der elterlichen Gewalt und als solche zur Empfangnahme
der lausenden Waisenrente berechtigt.
. . o) Ist die Witwe selbst versichert und hat auch sie
die Wartezeit erfüllt und die Anwartschaft gewahrt, so
können aus der Versicherung des Verstorbenen in Fragekommen: 3

1. ein einmaliges Witwengeld für die Witwen
2. Waisenaussteuer für Waisen bei Vollendung' des

15. Lebensjahres.
Ansprüche aus Gewährung dieser Hinterbliebenen-

bezuge sind bei dem für den letzten inländischen Wohn-
oder Beschäftigungsart des Verstorbenen zuständigen
Versicherungsamt anzumelden.

Aufruf.
Furchtbar schwer und traurig ist das Los der

deutschen Kriegsgefangenen in Rußland ! Grau-
am lastet auf ihnen der seelische Druck, gefangen zu

sein; für die ganze Dauer des Krieges der Waffen zum
Schutze des Vaterlandes beraubt. Und nun steht"der
Winter vor der Türe ! Der russische Winter Kalt
und erbarmungslos und doppelt gefährlich für die
Unseren, deren Natur für solche Kälte nicht gewappnet
ist. Für sie muß etwas geschehen!

Zum erstenmal seit Beginn des Krieges
•r!S ^^ ^ösicht , auf Grund von Vereinbarungen

zwychen den beiden Regierungen eine umfassende

tiebezgabensenduna

Veneselos zurückgetreten.
Paris , 6. Okt. (W. T. B. Nichtamtlich). Die

«Agence Havas " erfährt aus Athen, daß Ministerprä¬
sident Deniselos gestern vom König empfangen wurde,
der ihm erklärte, er könne der Politik des gegenwär¬
tigen Kabinetts nicht bis zu Ende folgen.

Deniselos hat dem König sein Abschiedsgesuch ein¬
gereicht.

Von Nah und Fern.
Marienberg, 8. Okt. Der beritt. Gendarmerie-

vachtmeister̂Herr Hahn von hier wurde vom 11. d. Mts.
P als stellv. Oberwachtmeister nach Höchst kommandiert.

Die Waisenkollekte, von deren Erhebung im Jahre
lllI4 mit Rücksicht auf den Krieg ausnahmsweise ab¬
gesehen worden ist, soll, so teilt der Landeshauptmann
^t , in diesem Jahre wieder erhoben werden. Die
diesjährige Waisenkollektewird, indem man an den
JJJ dem Hauskollektensammelplan für 1915 bezeichneten
Arminen beginnt, in der seitherigen Weise vorqenommen
werden.
^ — Die „Abnahmestelle freiwilliger Gaben des 18.
Armeekorps in Frankfurt a. M. - Süd, Hederichstr.
^ ' schreibt uns : „Die Liebesgabendepots der Ostfront
dezeichnen uns die reichliche Versorgung der Truppen

wichtig
für invalide Ariegteilnehmer und für
Hinterbliebene versicherter Ariegsteil-

nehmer.
1. Ansprüche ans der reichsgesetzlicheil Invalidenversicherung.

Die nach der Reichsversicherungsordnung der Inva¬
lidenversicherung angehörenden Personen, die im Kriege
oder infolge der später auftretenden Feldzugseinwirkungen
invalide werden, haben neben den auf Grund der mili¬
tärischen Fürsorgegesetze gewährten Bezügen Anspruch
aus Bewilligung einer aus Mitteln der reichsgesetzlichen
Invalidenversicherung zu zahlenden Invalidenrente, vor¬
ausgesetzt, daß sie die Wartezeit - regelmäßig 200
Veitragswochen - .erfüllt und die Anwartschaft aufrecht
erhalten haben. Diese Rente wird ohne Rücksicht auf
das Lebensalter jedem Versicherten gewährt, der infolge
von Krankheit oder anderen Gebrechen im Sinne der
Reich sverficherungsordnung invalide, d. h. nicht mehr
imstande ist, durch eine Tätigkeit, die seinen Kräften
und Fähigkeiten entspricht und ihm unter billiger Be¬
rücksichtigung seiner Ausbildung und seines bisherigen
Berufs zugemutet werden kann, ein Drittel dessen zu
erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen
seiner Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend
zu verdienen pflegen. Ist die Invalidität dauernd, so
beginnt die Invalidenrente sofort. Ist aber in abseh¬
barer Zeit Wiederherstellung der Erwerbssähigkeit zu
erwarten, so beginnt die Rente erst dann, wenn die In¬
validität ununterbrochen 26 Wochen gedauert hat.

Ansprüche auf Gewährung der Invalidenernte sind
bei dem Versicherungsamte anzumelden, in dessen Bezirk
der Versicherte zur Zeit des Antrages wohnt oder be¬
schäftigt ist bezw. zuletzt wohnte oder beschäftigt war.
11  Ansprüche ans der rcichsgcsctzlichen Hinterblicbeuen-

versichernug.
Die Hinterbliebenen derjenigen Personen, die der

reichsgesehlichen Invalidenversicherungangehört haben
und im Kriege gefallen sind oder infolge der Feldzugs-
einwirkungen späier sterben, haben neben den auf Grund
der militärischen Fürsorgegesetze gewährten Bezügen An¬
spruch auf Bewilligung von Hinterbliebenenbezügen.

a) Witwenrente erhält die invalide(nicht etwa auch
die noch arbeitsfähige) Witwe eines Versicherten. Als
invalide gilt die Witwe, die infolge Krankheit oder an¬
deren Gebrechen nicht mehr imstande ist, durch eine Tä¬
tigkeit. die ihren Kräften und Fähigkeiten entspricht und
ihr unter billiger Berücksichtigung ihrer Ausbildung und
bisherigen Lebensstellung zugemutet werden kann, ein
Drittel dessen zu erwerben, was körperlich und geistig
gesunde Frauen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung

in das Russische Reich
durch neutrale Vertrauensleute mit der Ge-
wahrzu  bringen , daß sie die bedürftigen
Deutschen erreicht. 10» 000 Kriegs - und Zivil-
gefangene kommen insgesamt in Frage, für die das
ganze Deutsche Reich in treuer Liebe sorgen soll! Wie
immer, wird auch bei diesem Liebeswerk auf FranK-
furt am Main vor Allem gezählt. Es wird die
Aufgabe unserer Vaterstadt sein, für rund 3000 Ge¬
fangene zu sorgen. Jeder soll ein ausgiebiges Lie-
besgaben-Paket erhalten, das wollenes Unterzeug
& [c| e aitD ante Nützliche und Notwendige enthält'
Zur Beschaffung der nötigen Geldmittel laßt uns Alle
einen Spfertag begehen!

Am 10. Oktober gebe jeder eine Mark für
d,e Deutschen in Rußland ! '

. spendet jeder Einzelne diese kleine Gabe, so können
wir unsere große Aufgabe erfüllen. Wir glauben nicht
bitten zu müssen. Ist es doch einem Jedem von uns
innewohnende Pflicht und Bedürfnis, für die draußen
Kampsenden und diesmal insbesondere

für die Gefangenen
zu sorgen und, soweit es in unserer Macht steht, mit¬
zuwirken, daß unsere Teueren in voller Gesundhest zu
uns zurückkehren, wenn Friede geschlossen ist. *

Größere Geldbeträge erbeten an „SibirischesKonto" bei ’
Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14, Büro V.

Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene,
Bahnhofsplatz 12 (früher: Kirchnerstraße2).

Ausschuß für Deutsche Kriegsgefangene
in Frankfurt am Main.
Zentral - Kriegsfürsorge
in Frankfurt am Main.

Marienberg, den 5. Oktober 1915.
Vorstehenden Aufruf bringen wir hiermit zur allae-memen Kenntnis. 3 a

<r> r ? --̂ -̂ "" n^ rw'fftände und Ortsgruppen des
Vaterländischen Frauenoereins werden gebeten in den
einzelnen Gemeinden die Sammlung gemeinsam in die
Wege zu leiten und die eingegangenen Spenden qesam-
melt blS zum 15. Oktober an die Kreissammelstelle des
Roten Kreuz Vereins, hier abzuführen.

Kreiskommitee vom Roten Kreuz und Vater¬
ländischen Frauenverein.

Heyn. E. Thon.



Wir können es  immer noch nicht fassen,
Du innigstvielgeliebtesHerz ;
So schnell musstest Du Dein Leben lassen,
Siehst nichts von unserm grossen Schmerz.
Dein treues Auge ist geschlossen,
Dein Mund bleibt stumm für immer nun:
Ach, wieviel Tränen sind geflossen,
Wir können nichts mehr für Dich tun.
Von uns gingst Du mit mutgem Herzem
Und hoffteht auf ein Wiedersehn,
Doch um so grösser sind die Schmerzen,
Da#es nun nicht mehr kann geschehn.
Du sankst dahin, wie Rosen sinken,
Wenn sie in voller Blüte stehn,
Und heisse bittre Tränen giessen
Weil Du so musstest von uns gehn.
Wer hätte das von Dir gedacht,
Dass Du so schnell zur Ruh gebracht.
Kannst reichen uns nicht mehr die Hand,
Musstest sterben so jung fürs Vaterland.
Nun gutes Herz schlaf still im Frieden,
Ewig beweint von Deinen Lieben!

Nach Gottes heil’gem Willen starb am 19. Sep¬
tember in Frankreich im Feldlazarett an seiner am
15. September erlittenen schweren Verwundung durch
Granatsplitter den Heldentod fürs Vaterland , unser
zweiter, lieber, hoffnungsvoller Sohn, Bruder , Schwager
und Onkel

Paul Gross
Ersatzreservist im Infanterie -Regiment Nr. 87

im 29. Lebensjahr.
Erbach , im Oktober 1915.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Karl Gross Ww. Rosa Greilich geb . Gross
Oskar Gross z. z . im Laz. Otto Gross z. z . im Laz.
Auguste Gross geb . Held J-filda Gross
Paul öreilich z. z . im Feld. Adolf Gross.

Ges chästs-EmpseHlung. *
Den Einwohnern von Marienberg und Umgebung

teile ich hierdurch mit, daß ich im Hause des Herrn Ferd.
Kölsch» Bismarckstraste Nr. 20 ein Geschäft in

MliHtlitm, Eisemme»
n.HWMWWegelistWei!

betreibe.
Cs wird mein Bestreben sein, durch gewissenhafte,

sachkundige Bedienung meine werte Kundschaft in jeder
Weise zufrieden zu stellen» und bitte ich durch recht häufi¬
gen Zuspruch mein Unternehmen gütigst zu unterstützen.

-rau E . Zitz er, Marienberg.L F
«FW

Für die kalte Jahreszeit empfehle für
unsere Krieger:

llorimi-KM»-Km-eil«. -HMjllckeii,
Kbcr-Hmde« n) Mer-Mn,

zeßtitte Untnsalkkii
-feldgrau und schwarz. ~ - - -

GhttnUchcr, Knimärmeb Milchen,
Knnilschnhk, Pnlsinärincr.

ttaushaur Lsuis Zriedemann»
Hachenburg.

I Atelier für Damenputz |
Hachenburg am Steinweg.

Im Hause unserer Eltern haben wir mit heutigem Tage V
W ein Putzgeschäft eröffnet und halten uns den geehrten Damen V
W von Hachenburg, Marienberg u. 'Umgegend bestens empfohlen. W

Gründliche Fachkenntnisse und erfolgreiche, jahrelange W
W Tätigkeit in größeren Putzgesdjästen befähigen uns, allen' W
W Ansprüchen, auch den vornehmsten, in jeder Weise Genüge §
1 zu leisten und sichern wir im voraus reelle und aufmerksameW
W Bedienung zu. V

Getragene Hüte
werden geschmackvoll und billigst aufgearbeitet.

Um recht zahlreichen Zuspruch bitten hochachtungsvoll j

Geschwister Christian.

Hunger wann
als Gehilfe auf sofort gesucht.

Bürgermeister Helsper,
Höhn.

ist ohne Zweitel die: „Wie stellen wir die ÄollSernährung sicher?" Dadurch,
daß wir bei der Ernte Löchsterträge erzielen, was durch gute Boden¬
bearbeitung und Düngung erreicht wird . Bei einer richtigen Düngung
darf neben Phosphorsäure , Stickstoff und — wo erforderlich — Kalk

das billige Katt nicht fehlen.
Kaimt oder 49°/oige--Kalidüngesalz  WgmttN ST*
vollen Wirkung und setzen so den Boden in den Stand , Löchsterträge
hervorzubringen . — Ausführliche Broschüren und jede weitere Auskunft

über Düngungsfragen jederzeit kostenlos durch:

Landwirtschaftliche Auskunftsstelle des KalisyndikatsG. m. b. H.
Köln a. Rh., Richartzstraße 10.

Sämtliche
Betten und Möbel

Kauft man noch zu alten, billigen Preisen bei

Bertbold Seewald, bacbenburg.
Große Auswahl!

Hüte , Mützen , Südwester und Hauben
in allen Formen und Preislagen.

WM- Negensthirme-in jeder Auswahl.
Kaufhaus Ceui$friedeutann,

Hachenburg.

Maurer,
Erdarbeiter,

Handlanger
für Herbst - u. Winterarbeit

gesucht.
Gebr. Leikert,

Oberlahustein

SWA-Mrsel
100 Stück Mark 1,50,
1000 „ „ 12,50.

Nur gegen Nachnahme ab Leipzig.
W. Karten,

Großhandlung,
Leipzig-Möckern.

Wegen Aufgabe des Fuhr¬
werks verkaufe ein gutes

Pferd
(Rappen). "

Arnold Kaus,
Marienberg.

s
6 J

gebrauchen
sie gegen

VCaramellen
milden .. 3 TannenV

Schützetb
die Feldgrauen

durch die seit
25 Jahren bestbewährten

Heiserkeit, Berschleiiming, |
Kenchhujien, Katarrh,

sciiilierzciideil Hals, sowie
| als Vorbeugung gegen Er¬

kält!!ugen, daher hochwill¬
kommen jedem Krieger!
ßlftA not‘ begl. Ieug-
” A vf Vf nisse von Aerzten
und Privaten verbürgen den

sicheren Erfolg.
Appetitanregende,

feinschmeckende Bonbons.
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

iKricgspack. 15 Pf ., kein Porto .I
8gu haben inApothcken sowie bei»

I—*Carl Zitz er in MartenSerg,1Ant. Schn eider in Alpenrod,
Gustav Kessler in &of.

I
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